
Welche Möglichkeiten bei verhaltensauffälliger
Schülerin?
Beitrag von „Quittengelee“ vom 6. September 2024 14:00

Humblebee : unter Ordnungsmaßnahmen, habe es falsch geschrieben. Bis zur Sek I kann man
ihn aber als KL ausstellen.

§ 39

Erziehungs- und Ordnungsmaßnahmen

(1) 1Zur Sicherung des Erziehungs- und Bildungsauftrags oder zum Schutz von Personen und
Sachen können nach dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit Ordnungsmaßnahmen gegenüber
Schülern getroffen werden, soweit andere Erziehungsmaßnahmen nicht ausreichen.
2Erziehungsmaßnahme ist auch die zeitweilige Inbesitznahme störender Gegenstände.

(2) 1Ordnungsmaßnahmen sind:

1.

schriftlicher Verweis;

2.

Überweisung in eine andere Klasse gleicher Klassenstufe oder einen anderen Kurs der gleichen
Jahrgangsstufe;

3.

Androhung des Ausschlusses aus der Schule;

4.

Ausschluss vom Unterricht und anderen schulischen Veranstaltungen bis zu vier Wochen;

5.

Ausschluss aus der Schule.

2Die körperliche Züchtigung ist verboten.

(3) Ordnungsmaßnahmen nach

1.
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Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 werden in der Primarstufe und der Sekundarstufe I vom
Klassenlehrer oder Schulleiter, in der Sekundarstufe II vom Schulleiter,

2.

Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 bis 5 werden vom Schulleiter

getroffen.

(4) 1Die Ordnungsmaßnahmen nach Absatz 2 Satz 1 Nummer 4 und 5 sind nur bei schwerem
oder wiederholtem Fehlverhalten zulässig. 2Wird eine Ordnungsmaßnahme nach Absatz 2 Satz
1 Nummer 5 getroffen, unterrichtet der Schulleiter die Schulaufsichtsbehörde. 3Diese berät den
Schüler, bei minderjährigen Schülern auch die Eltern, darüber, welche andere Schule der
Schüler nach Wirksamwerden der Ordnungsmaßnahme besuchen kann. 4Die Schulpflicht bleibt
unberührt.

(5) 1Vor der Entscheidung über Ordnungsmaßnahmen sind der betroffene Schüler, bei
minderjährigen Schülern auch die Eltern, zu hören. 2Der Schulleiter hört vor einer Entscheidung
über Ordnungsmaßnahmen nach Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 bis 5 die Klassenkonferenz oder
Jahrgangsstufenkonferenz an. 3Auf Antrag des Schülers, gegen den eine Ordnungsmaßnahme
nach Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 bis 5 getroffen werden soll, hört der Schulleiter den
Klassensprecher oder, sofern der Unterricht nicht im Klassenverband erteilt wird, einen
Jahrgangsstufensprecher an. 4Sofern an der Schule sozialpädagogische Unterstützung durch
einen Träger der Jugendhilfe erbracht wird, hört der Schulleiter auf Wunsch des Schülers, gegen
den eine Ordnungsmaßnahme nach Absatz 2 Satz 1 Nummer 5 getroffen werden soll, auch
Vertreter an, die diese Unterstützungsmaßnahmen durchführen.

(6) In dringenden Fällen kann der Schulleiter bis zur endgültigen Entscheidung einen Schüler
vorläufig vom Unterricht und anderen schulischen Veranstaltungen ausschließen.

(7) Widerspruch und Klage gegen Ordnungsmaßnahmen nach Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 bis 5
sowie Absatz 6 haben keine aufschiebende Wirkung.
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